
Ausstellungsordnung  

 
Gemeinschaftsschau der Vereine Grub am Forst, Niederfüllbach und Untersiemau 
am 04.01.2026 in der Waschhalle der Fa. Debus & Dinkel in Untersiemau   
1. Maßgebend sind die AAB des BDRG e. V. und ZDRK e. V., soweit diese nicht durch folgende Sonderbestimmungen 

ergänzt werden. Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Aussteller mit der AO einverstanden.  
Ausstellungsberechtigt sind die Mitglieder der teilnehmenden Ortsvereine.  
Mit Unterzeichnung der Anmeldung erkläre ich, als Mitglied in mindestens einem der unmittelbaren Mitgliedern des 
BDRG e.V. sowie ZDRK e.V. und deren Mitgliedvereinen oder eines von der EE anerkannten ausländischen 
Kleintierzuchtverbandes oder als Ausstellungsberechtigte nach AAB IV 1, die Allgemeinen Ausstellungsbedingungen 
des BDRG e.V., alle sonstigen Beschlüsse und Satzungen des BDRG sowie alle niedergeschriebenen Regelungen, 
wie sie in dem mir bekannten Satzungsordner „Satzungen und Bestimmungen“ des BDRG e.V. und ZDRK e.V. in der 
jeweils gültigen Fassung festgehalten sind, anzuerkennen und mich der Ehrengerichtsordnung des BDRG e.V. und 
ZDRK e.V. vollumfänglich zu unterwerfen. 
 

2. Die Ausstellung umfasst folgende Abteilungen: Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Tauben, 
Kaninchen und Ziergeflügel. Zugelassen ist nur Rassegeflügel mit anerkannten, geschlossenen Fußringen des 
BDRG oder der EE bzw. lesbarer Tätowierung bei Kaninchen. Es können nur Einzeltiere oder Zuchtgruppen 
ausgestellt werden. Sowie Erzeugnisse oder Bastelarbeiten der HUK Gruppe.  
ZG I Elterntier (ggf. aus fremder Zucht) mit 3 Nachkommen aus einem Wurf des Jahrgangs 2025.  
ZG II 4 Tiere aus einem Wurf des Jahrgangs 2025 ZG IIA 2 Tiere aus je zwei Würfen des Jahrgangs 2025 ZG 
III 4 Tiere aus eigener Zucht des Jahrgangs 2025. Es müssen beide Geschlechter vertreten sein.  
Einzeltiere Alter und Geschlecht beliebig  
Bei Punktgleichheit wird die ZG I und II der ZG III vorgezogen. Es wird die A-B-C Bewertung durchgeführt.  
 

3. Das Standgeld pro Tier beträgt 3,00 €, Jugend 1,50 €. Kostenbeitrag 3,00 € und Katalog 3,00 € je Aussteller.  
Jugend ist frei. Geschwister und Ehegatten müssen nicht mehrere Kataloge nehmen.  
 

4. Anmeldungen an: Jochen Büschel Wiesenstraße 10 96269 Buchenrod Tel.: 09565 9393093  
 

5. Das Standgeld und eventuelle Spenden sind bei Einlieferung Bar zu Zahlen!  
 

6. Meldeschluss ist unwiderruflich Samstag, der 20.12.2025. 
 

7. Vor und während der Ausstellung gelten die derzeitigen Vorschriften des Veterinäramtes Coburg! (Geflügelpest etc.)   
Etwaige Änderungen bzw. Auflagen werden sofort bekannt gegeben. 
 

8. Ausstellungsdaten:  
Einlieferung:    Freitag  02.01.2026 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Bewertung:                Samstag 03.01.2026 ab 8:00 Uhr  
Feierl. Eröffnung:       Sonntag  04.01.2026 10:00 Uhr Schirmherr 1. Bgm Rolf Rosenbauer  
Besuchszeiten:            Sonntag  04.01.2026 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr     anschl. Tierausgabe  
 

9.   Impfungen: Hühner und Truthühner müssen gegen die Newcastle- Krankheit und Tauben gegen Paramyxovirus-
infektion geimpft sein. Geflügel, in dessen Herkunftsbestand auf Geflügel übertragbare Krankheiten herrschen oder 
der Verdacht des Ausbruchs dieser Krankheit zu befürchten ist, in dessen Herkunftsort Geflügelcholera, Geflügelpest 
oder Newcastle-Krankheit amtlich festgestellt worden ist oder dessen Herkunftsbestand sich in einem wegen 
Geflügelpest oder Newcastle-Krankheit gebildeten Sperrbezirk befindet, darf auf die Ausstellung nicht verbracht 
werden. Kaninchen müssen nicht geimpft sein wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Während der Schau werden 
sichtbar kranke Tiere von der AL entfernt. Für Wassergeflügel wird die Bestätigung der Sentinelhaltung bzw. 
virologische Untersuchung (längstens 7 Tage vorher) gefordert. Eine Kopie der jeweiligen Impfbescheinigung ist bei 
der Einlieferung abzugeben. Ansonsten erfolgt Zurückweisung.  

 

10. Preisvergabe: Neben den Prämien u. Ehrenpreise der Verbände und der Vereine vergibt die AL auf je 100 Tiere 10 
EP à 6,00 Euro und 30 ZP à 3,00 Euro. Für die Kaninchen erfolgt die Umrechnung 1 : 1 und Vergabe gemäß AAB. 
Die Jugend halbes Preisgeld! Über Ehrenpreisspenden würden wir uns sehr freuen, denn letztendlich erfährt unser 
gemeinsames Hobby hiermit eine echte Förderung, die dem Züchter direkt zu Gute kommt. Herzlichen Dank!  
 

11. Sollte die Durchführung dieser Schau durch höhere Gewalt unterbunden werden, wird die Ausstellungsgebühr nach 
Abzug von 25 % zur Unkostendeckung zurückerstattet. Tierverluste durch Verschulden der AL werden mit max. 30,- 
€ vergütet. Für Sachgegenstände, Transportbehälter etc. haftet die AL nicht.  
 

12. Bei Druckfehlern im Katalog sind der A-Bogen und die Bewertungsliste des Preisrichters maßgebend.  
      Reklamationen sind der AL schriftlich bis spätestens 20.01.2026 mitzuteilen.  
 

13. Züchterabend findet aus Organisatorischen Gründen leider keiner statt!!  
 

14. Datenschutzerklärung: Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Katalog insbes. Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von ihm ausgestellten 
Tiere und deren Bewertungen zu. Weiterhin können diese Daten sowie Fotos von Personen und Tieren an Print und 
andere Medien zur Schaudokumentation in Form von Teilnehmer- und Siegerlisten mit Ausstellernamen, Verein-/ 
Verbandszugehörigkeit übermittelt werden. Der Aussteller stimmt der Veröffentlichung und Weitergabe seiner  
Daten, insbesondere seines Namens, der Adresse und Telefonnummer, sowie getätigten Bildern ausdrücklich zu.  

15. Veranstalter: Die Ausstellung wird vom Kleintierzuchtverein B902 Untersiemau durchgeführt. 
 

Die Ausstellungsleitung:  
Jochen Büschel Wiesenstraße 10 96269 Buchenrod  


